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RS OGH 1978/1/26 7Ob714/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1978

Norm

EheG §49 A1c

Rechtssatz

Maßgebend ist nicht nur die Gesinnung des Mißhandelnden, etwa seine besondere Rohheit und Lieblosigkeit, sondern

ebenso die Gegenüberstellung mit dem Verhalten des anderen Gatten, die selbst Mißhandlungen als begrei5iche

Reaktion erscheinen lassen kann.

Entscheidungstexte

7 Ob 714/77
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